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 Gelsenkirchen, 2. Juli 2025 
An  
alle Professorinnen und Professoren  
des Fachbereichs Wirtschaft 
der Westfälischen Hochschule 
am Standort Gelsenkirchen 
 

 

W a h l b e k  a n n t  m a c h u n g  

 
der Wahlvorschläge für die Online-Nachwahl eines Mitglieds aus der Mitgliedergruppe 

der Professorinnen und Professoren des zum 1. März 2024 gewählten 
Fachbereichsrats des Fachbereichs 4  Wirtschaft  

 
I. Wahlvorschläge 
 
Innerhalb der Nominierungsfrist vom 18. Juni 2025, 12:00 Uhr bis zum 2. Juli 2025, 12:00 Uhr 
ist ein als gültig zugelassener Wahlvorschlag eingegangen, welcher hiermit bekannt gegeben 
wird: 
 
Liste 1: 
1. Prof. Dr. Tobias Keller 
2. Prof. Dr. Tobias von Cölln 
 
II. Wahlsystem (§ 15 Wahlordnung) und Stimmabgabe (§19 a-d Wahlordnung) 
 
Die Wahl findet als Mehrheitswahl (Personenwahl) statt, da nur ein gültiger Wahlvorschlag 
eingegangen / nur eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der Professorinnen und 
Professoren zu wählen ist. Die oder der Wahlberechtigte hat höchstens so viele Stimmen wie 
Sitze im Rahmen der Wahl zu besetzen sind (§17 Wahlordnung). Es kann somit nur eine 
Stimme abgegeben werden. 
 
Das Wahlrecht wird online auf der Online-Wahlplattform der Firma POLYAS ausgeübt, indem 
eine elektronische Stimme abgegeben wird. Um zu der Wahlplattform zu gelangen, gehen Sie 
bitte auf https://wahlen.w-hs.de/ und loggen sich mit Ihrem ZA-Benutzernamen und ZA-
Kennwort ein. Für Personen, denen kein technisches Endgerät zur Verfügung steht, wird an 
dem Hochschulstandort Gelsenkirchen ein PC in der Bibliothek (Gebäude A2) zur Verfügung 
gestellt, welcher zur Online-Stimmabgabe genutzt werden kann. Die Öffnungszeiten der 
Bibliothek finden Sie hier: https://www.w-hs.de/bibliothek/ueber-die-bibliothek/standorte-und-
oeffnungszeiten/. 
 
Die Stimmabgabe über das Online-Wahlsystem POLYAS (https://wahlen.w-hs.de/) ist in 
folgendem Zeitraum möglich: 
 

15. Juli 2025, ab 12:00 Uhr, 
bis 17. Juli 2025, 12:00 Uhr. 

 

https://wahlen.w-hs.de/
https://www.w-hs.de/bibliothek/ueber-die-bibliothek/standorte-und-oeffnungszeiten/
https://www.w-hs.de/bibliothek/ueber-die-bibliothek/standorte-und-oeffnungszeiten/
https://wahlen.w-hs.de/
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Vor oder nach diesem Zeitraum können keine Online-Stimmen abgegeben werden. Sie 

klickt haben, können Sie sich nicht wieder in das Online-Wahlsystem 
einloggen.  
 
Ermittlung des Gewählten (§ 25 Wahlordnung): Gewählt ist der Kandidat, auf den die höchste 
Stimmenzahl entfällt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Kandidaten, auf die keine 
Stimme entfallen, sind nicht gewählt.  

 
III. Briefwahl 
Wahlberechtigte erhalten auf Antrag zum Zweck der schriftlichen Stimmabgabe Briefwahlun-
terlagen (Stimmzettel, Wahlschein, Wahlumschläge, Briefwahlerläuterung) ausgehändigt oder 
übersandt. Der Briefwahlantrag ist bis spätestens  
 

9. Juli 2025 
 

schriftlich unter Angabe der Zusendungsadresse an die Wahlstelle, Hochschulverwaltung, De-
zernat V, Sachgebiet V.2, Neidenburger Str. 43, Frau Böhnke (Raum A3.UG.11  
andrea.boehnke@w-hs.de) zu stellen.  
Der Wahlbrief muss vor Abschluss der Stimmabgabe (17. Juli 2025, 12:00 Uhr) bei der Wahl-
leitung eingegangen sein (vgl. § 20 Abs. 2 Wahlordnung).  
 
Personen, die Briefwahl beantragt haben, sind mit dem Versand oder der Aushändigung der 
Briefwahlunterlagen von der elektronischen Stimmabgabe ausgeschlossen (vgl. § 20 Abs. 1 
S. 2 Wahlordnung).  
 
Sollte absehbar sein, dass im Rahmen der Wahl nur eine Person per Brief wählt, wird die 
Wahlleitung darauf hinwirken, dass weitere Briefwählende hinzukommen. Für den Fall, dass 
es bei einer wählenden Person per Brief bleibt, wird diese hierüber unverzüglich in Kenntnis 
gesetzt.    
 
IV. Stimmenauszählung 
Die öffentliche Auszählung der Stimmen sowie die Feststellung des Wahlergebnisses finden 
statt am  
 

17. Juli 2025, ab 13:00 Uhr, 
im Senatssaal des Hochschulstandorts Gelsenkirchen (Raum B4.0.02), 

Neidenburger Str. 43, 45897 Gelsenkirchen. 
 
 
 
Kanzler 
gez. Dr. Heiko Geruschkat 
 
 

 


